
Biotopverbund für Amphibienpopulationen



Sanierung der Kernzonen 
nach der Hochsteinmethode

Martin Hochstein (†2018) und Helmut Genthner



• ALLE Bäume entfernen
• ALLE Wurzelstöcke entfernen
• ALLE Fische entfernen

schlechte Wasserführung

Faulschlamm

→ amphibienfrei

erster NABU Schnippelkurs
Harvester - 1Tag 

kostenneutral

24 to Bagger - 1Tag

4000-6000€

Sukzessionsstufe 0 ist wieder hergestellt

Ablauf:



Warum müssen alle Bäume weg?

• Durst der Bäume →eine Hybridpappel verbraucht bis zu 200l/h
• Laubeintrag →Faulschlammbildung bis unter die Oberfläche
• Beschattung →nach dem Laubaustrieb

Warum müssen alle Stöcke raus?

• schon im Jahr nach der Maßnahme übertrifft die Blattmasse der Stockausschläge die der 
ursprünglichen Krone

• nach wenigen Jahren hat man dort wo vorher ein Baum stand einen Horst von 10 Bäumen

Warum müssen alle Fische raus?

• Fische fressen die submerse Vegetation
• Fische fressen den Makrozoobenthos
• die Reproduktion aller Amphibienarten mit Ausnahme der Erdkröte und in gewissem 

Maße Grün- und Springfrosch geht auf 0



Beispiel Hafegrube im Neckar-Odenwald-Kreis

Populationsentwicklungen (LAK)

Sanierungen sind in 4jährigem Turnus zu wiederholen

→keine Inseln

→keine Buchten

→keine Stufen

→uhrglasförmiger Querschnitt



vorläufige Bilanz

• ca. 70 sanierte Gewässer im Verlauf von 10 Jahren im NOK
• ca. 70 sanierte Gewässer im Verlauf von 5 Jahren im MTK

→ ca. ein Dutzend Gewässer in beiden Lkr mit:

• Kammolch über 50 Ind/Nacht/Reuse

• Laubfrosch über 30 Rufer

• Gelbbauchunke 20-30 Rufer

• Springfrosch 200-300 Ballen

• Grasfrosch 300-500 Ballen



Vorher- Nachher Beispiele

Berolzheimer Kästle heute 

bedeutendstes Vorkommen 

von KM,LF,GBU im MTK



• Elektrobefischung→wirkungslos, unmittelbar danach noch Fische in den Reusen

• Rotenon→sehr wirksam, beseitigt auch invasive Krebse, in der EU verboten

• Branntkalk→einzige Altenative, macht das Wasser kurzfristig alkalisch, ansonsten 

ungiftig, zuvor Wasser ablassen (Feuerwehr, Güllepumpe, Schlauch)

wie entfernt man die Fische?

ist die Fischbeseitigung legal?

ja: nach § 40 BNatSchG:

(3) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass ungenehmigt

ausgebrachte Tiere und Pflanzen oder sich unbeabsichtigt in der freien

Natur ausbreitende Pflanzen sowie dorthin entkommene Tiere beseitigt

werden, soweit es zur Abwehr einer Gefährdung von Ökosystemen,

Biotopen oder Arten erforderlich ist.



Anlage von Trittsteinen am Beispiel Laubfrosch

3km

4km

3km



Reichweiten von Amphibienarten am Bsp Kammolch

2,5km

4km

2km

Hyla:12,5km

GBU:4,5km

KM:2,5



KM FFH 8221-342



gekielte Smaragdlibelle

grüne Flußjungfer

Grüne Moosjungfer

Libellen Natura 2000 Anhang II

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


